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Dornbirner

Kmeindeblart.
Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig fl. 1·50 (mit Postversendung fl. 2·10), halbjährig 75 kr.; einzelne Nummern 5 kr. — Einschal¬tungen kosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags portofrei ins Gemeindeamt zu bringen.
Nr. 10. Sonntag, 8. März 1891. 22. Jahrg.

Kundmachungen. Bezirken Salzburg=Umgebung (Land Salzburg) und Braunau
und Vöcklabruck (Oberösterreich) nach und durch Tirol und
Vorarlberg außer Kraft gesetzt, was hiemit mit dem BeifügenDer auf den 10. März d. Is. fallende zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird, dass das Verbot der
Ein= und Durchfuhr von lebenden Klauenthieren aus BöhmenViehmarkt
nach und durch Tirol und Vorarlberg bis auf weiteres nochwird nicht abgehalten.
aufrecht erhalten bleibt.

Dornbirn, am 8. März 1891. Innsbruck, am 22. Februar 1891.Die Gemeindevorstehung.
K. K. Statthalterei für Tirol und Voralberg.

Die Legitimationskarten und die Stimmzettel fürdie Es wird kundgegeben, dass am 26. d. Mts. in demWähler unserer Gemeinde zu der auf den 9. d. Mts. an¬Stalle des Metzgers und Kreuzwirtes Spiegel in Dornbirnberaumten Reichrathwahl sind am 26. v. Mts. eingelangt.
die Maul= und Klauenseuche amtlich festgestelltMit deren Zustellung wurde am 27. v. Mts. begonnen.
wurde und die vorgeschriebenen veterinärpolizeilichen Schutz¬Wähler, denen bis längstens 24 Stunden vor dem Wahl¬
und Tilgungsmaßnahmen umgehend in Kraft gesetzt wordentage eine Legitimationskarte nicht zugestellt worden sein ind.

sollte, werden hiemit aufgefordert, dieselbe im Gemeindeamte Felokirch, am 27. Februar 1891.
persönlich zu erheben (§ 27 R. W. G).

Der k. k. Bezirkshauptmann:Die den Wählern erfolgten Legitimationskarten berechtigen
Sardagna m. p.sie zum Eintritte in das Wahllocal und gelten als Auffor¬

derung, sich ohne jede weitere Vorladung an dem darau Am 28. v. Mts. wurde in der Gemeinde Lustenau,
bezeichneten Tage und zu der festgesetzten Stunde zur VornahmeParzelle Holz die Maul= und Klauenseuche in 4 Stal¬
der Wahl einzufinden. (§38.) lungen amtlich constatiert und die vorgeschriebenen Tilgungs¬Jeder Wähler hat bei Abgabe des Stimmzettels seinemaßregeln umgehend in Kraft gesetzt. Die Provenienz dieserLegitimationskarte vorzuzeigen. (§ 42.) Seuche ist auf, am 9. v. Mts. in Bregenz angekauftes Schlacht¬

Vieh zurückzuführen.Bei sonstiger Ungültigkeit der Wahlstimmen dürfen nur
die behördlich erfolgten Stimmzettel in Anwendung kom Feldkirch, am 3. März 1891.
men.(§ 41.) Der k. k. Bezirkshauptmann:

Anstatt verloren gegangener oder unbrauchbar gewordener Sardagna m. p.Stimmzettel sind auf Verlangen der Wahlberechtigten von der
Sämmtliche einheimische Jünglinge aus den Altersclassenzur ersten Ausfertigung berufenen Behörde, oder am Tage der

1870, 1869 und 1868, welche aus was immer für einemWahl von dem Wahl=Commissär andere Stimmzettel aus¬
zufolgen. Grunde noch nicht zum stehenden Heere oder zur Landwehr ab¬

gestellt worden sind, wie auch diejenigen fremden Stellungs¬Die Wähler werden in der Reihenfolge, wie ihre Namen
pflichtigen, welche die Bewilligung zur Abstellung imin der alphabetisch angefertigten Wählerliste eingetragen sind
Aufenthaltsbezirke erhalten haben, werden hiemit aufgefordert,zur Abgabe der Stimmzettel aufgerufen. Wahlberechtigte, welche
nächsten Sonntag, den 15. März nachmittagsnach geschehenem Aufrufe ihres Namens in die Wahlversamm
punet 3 Uhr im Saale des Gemeindehauses (ehemaligerlung kommen, haben erst, wenn die ganze Wählerliste durch¬
Turnsaal) dahier zu erscheinen, damit ihnen das Nöthige be¬gelesen ist, ihren Wahlzettel abzugeben und sich deshalb bei

der Wahl=Commission zu melden. züglich der heurigen Stellung, welche am 17. und 18. April
d. Is. stattfindet, mitgetheilt werden kann.Der Vorsitzende der Wahl=Commission übernimmt von

Zu erscheinen haben ferner die Väter derjenigen Stellungs¬jedem Wähler den von dem letzieren zusammengefalteten Stimm¬
pflichtigen, welche für ihre Söhne um die Enthebung vomzettel und legt jeden einzeln in die Wahl=Urne. (§ 42.)
Präsenzdienste angesucht haben.Dornbirn, den 8. März 1891

Dornbirn, den 8. März 1891.Die Gemeindevorstehung.
Die Gemeindevorstebung.

Da nach amtlichen Berichten die Maul= und Klauen Dem nicht activen Soldaten ist das Tragenseuche im Salzburgischen völlig erloschen und in Ober¬
der Militäruniform oder sonst einzelner Uniformstückeösterreich nur mehr auf einzelne Gemeinden beschränkt ist, wird(wie z. B. der Feldkappe) untersagt. Wird ihm beimnunmehr auch das mit der hieramtlichen Kundmachung vom Uebertritte in das nichtactive Verhältnis eine Militäruniform,21. Jänner d. Is. Zl. 1781 aufrecht erhaltene Verbot der Ein¬
jegeben, so darf er sich derselben nur bis zum Eintreffen inund Durchfuhr von lebenden Klauenthieren aus den politischen

seinem Aufenthaltsorte, dann bei einer Einrückung bedienen.


